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Ausgangslage
Mit Beschluss Nr. 9 vom 15. Januar 2024 hat der Gemeinderat die beste-
hende lnformationspolitik, insbesondere die Veröffentlichung von Beschlüssen
des Gemeinderates, neu geregelt. Sämtliche als öffentlich klassifizierte Ge-
meinderatsbeschlüsse, welche ab dem 1. Januar 2024 gefällt werden, sind auf
der Webseite der Gemeinde Schwezenbach aufzuschalten.

Die Handhabung bezügl ich Veröffentl ichung von Gemeinderatsbeschlüssen
ist in einem Reglement festzuhalten. Gestützt auf Art. 25 der Gemeindeord-
nung der Gemeinde Schwezenbach ist der Gemeinderat für den Erlass des
Reg lements Öffentlich keitspri nzip zuständ ig.

DER GEMEINDERAT BESGHLIESST

Das vorliegende Reglement zum Öffentlichkeitsprinzip wird erlassen und
rückwirkend per 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt.

ll. Die Abteilung Präsidiales wird beauftragt, das Reglement auf der Webseite
elektronisch unter < Rechtssam mlung > aufzuschalten.

KOMMUNIKATIOIT

l. Dieser Beschluss ist öffentlich.

ll. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Medienmitteilung

lll. Kuztext für die Medienmitteilung: Die Mitteilung erfolgt über die Medien-
mitteilung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 9 vom 15. Januar 2024.

lV. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Martin Hermann, Gemeindepräsi-
dent
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